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jeden Montag 14:00 - 15:30 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945-  510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

CDU

jeden Dienstag 10 - 13 Uhr
und nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion
@rat.stadt-bornheim.de

SPD

jeden Montag 17:30 - 18:30
Uhr (außer während der Fe-
rien) und nach Vereinbarung

Büro:Rathaus, Raum 801
Telefon� 0 22 22 / 994 - 450
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion 
@fdp-bornheim.de
Internet:www.fdp-born-
heim.de

FDP

nach Vereinbarung

Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon� 02227 / 9099377
Fax: 02227 / 909427
E-Mail: h.g.feldenkirchen
@t-online.de
Heinz Müller
Telefon� 02227 / 912070
Fax: 02227 / 8199713
E-Mail: jenneberg
@googlemail.com

UWG/Forum

nach Vereinbarung

Alter Weiher 2
Telefon� 0 22 22 / 945 - 540
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene
@rat.stadt-bornheim.de
Internet:www.gruene-born-
heim.de

Bündnis 90 /
Die Grünen

Fraktionen

Bürgermeister

Alle Fraktionen bieten
re gel mä ßige Sprechstunden an:

Bürgersprechstunde für
Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene in der Regel jeden
1. und 3. Donnerstag im Mo-
nat ab 16 Uhr.
Bitte im Vorzimmer des Bür-
germeisters (Telefon 0 22 22
/ 945 - 101) vorher telefo-
nisch anmelden; damit eine
Vorbereitung des Gesprächs
gewährleistet werden kann.

Störungshotline:
Telefon� 0180 / 2 11 22 44
oder auf der Internetseite der
Stadt Bornheim:
„Störungsmeldung Straßenbe-
leuchtung“

Bornheimer 
Jugendtreff (BJT)

Stadtverwaltung Bornheim

Defekte
Straßenbeleuchtung

Energieberatung

Volkshochschule Bornheim/Alfter

Alter Weiher 2, 53332 Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: vhs@stadt-bornheim.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

Öffentliche Stadtbücherei

Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 938565, Fax: 022 22 / 938567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet: www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Freitag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 10:00 - 13:00 Uhr und 15:00 - 19:00 Uhr

Königstraße 31
53332 Bornheim
AnsprechpartnerIn: 
Brigitte Bitter und 
Frank Unkelbach 
Telefon� 0 22 22 / 2500
E-Mail:
bornheimerjugendtreff@gmx.de
Internet: 
www.bornheimerjugendtreff.de

Postanschrift: Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 22 / 945 - 0,   Fax  0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet: www.bornheim.de
Fachbereich Jugend und Schule: Brunnenalle 31, 

Telefon �0 22 22 / 9437 - 0
Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltepunkt Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag- Mittwoch  07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag: 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag: 07:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbreich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag: 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag 08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr

sowie nach Vereinbarung

Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon� 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffentliche Verkehrsmittel
Stadtbahnlinie 18: Haltepunkt Waldorf
Buslinie 818: Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag     08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag            08:30 - 12:30 Uhr

Öffnungszeiten Stadtbetrieb  für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag - Mittwoch 07:30 -15:00 Uhr
Donnerstag          10:00 - 18:00 Uhr
Freitag                 07:30 - 12:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat

09:00 - 13:00 Uhr 

Wirtschaftsförderung

Für einen neuen Gewerbestandort oder Gewerbegrundstückskauf:
Herr Strauss, Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbH Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-223, 
E-Mail: strauss@wfg-bornheim.de

Für Fragen zu Betriebserweiterungen, Betriebsumsiedlungen,
zur Standortsuche und für allgemeine Informationen zum Wirt-
schaftsstandort Bornheim:
Herr Römer, Wirtschaftsförderung der Stadt Bornheim, 
Telefon� 02222 / 945-339, 
E-Mail: sebastian.roemer@stadt-bornheim.de 

StadtBetriebBornheim AÖR

SPRECH-
STUNDEN

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim, � 02222 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag 06:30 - 08:00Uhr, Frühschwimmen 

14:30 - 21:30 Uhr, Familienbad
Samstag, Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr, Familienbad 

Sauna im Hallenfreizeitbad
Öffnungszeiten Sauna
Montag - Mittwoch, Freitag      10:00 - 22:30 Uhr, gemischte Sauna
Donnerstag 10:00 - 22:30 Uhr, Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr, gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage    08:00 - 19:00 Uhr, gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)

08:00 - 01:00 Uhr, gemischte Sauna

Im Rathaus Bornheim durch die
Verbraucherzentrale NRW am

am  5.12.2012
jeweils 14 - 18 Uhr.
Kostenbeitrag: 5 Euro
Anmeldung bei Frau Domschat
Telefon � 0 22 22 / 945 - 307

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten, 
Mittwoch, 14.11.2012, 18:00 Uhr

Sport- und Kulturausschuss, 
Donnerstag, 15.11.2012, 18:00 Uhr  

Betriebsausschuss, 
Donnerstag, 22.11.2012, 18:00 UhrDie nächsten Sitzungen

Alle genannten Sitzungen sind öffentlich und finden im 
Ratssaal des Bornheimer Rathauses, Rathausstraße 2, 
53332 Bornheim statt.
Weitere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterla-
gen) finden Sie auf der Internet-Seite der Stadt Bornheim 
direkt unter http://session.stadt-bornheim.de/bi/infobi.php.

14. November 2012

Die nachfolgenden Straßen werden hiermit gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung

der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028) als Ge-
meindestraßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet:

Bekanntmachung

Dienstregelung anlässlich der Personalversammlung am 19. 11. 2012

Am Montag, 19. November 2012, sind die Dienststellen der
Stadtverwaltung Bornheim wegen einer Personalversammlung
ab 13:30 Uhr geschlossen. Die Stadtbücherei Bornheim ist an
diesem Nachmittag von 16.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.

Feuerwehr und Rettungsdienst erreicht man wie immer unter der
Rufnummer 112.

Bei Rohrbrüchen, Schäden im Kanalnetz und zur Sicherstellung
der Wasserversorgung ist die Regionalgas Euskirchen unter der
Rufnummer 0 22 51 / 7080 erreichbar.

Bei anderen akuten Notfällen erreicht man den Bereitschafts-
dienst der Stadt Bornheim unter der Mobiltelefonnummer 
0172 / 874 08 53.

Ortschaft Name der Straße Bezeichnung der Einstufung,
gewidmeten Flächen Widmungsinhalt 

Roisdorf Verbindungsweg Flur 6, Flurstücke 609 teilweise und 643 Anliegerweg, Beschränkung
Siegesstraße / Dorfplatz auf den Fußgängerverkehr

Kartenausschnitte, in denen die gewidmeten Flächen dargestellt
sind, können während der allgemeinen Besuchszeiten im Rat-
haus, Zimmer 412, eingesehen werden:

Montag bis Freitag, 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Widmung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der öffentlichen
Bekanntmachung dieser Widmungsverfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach
der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister
der Stadt Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, einzulegen.

Bornheim, den 12.11.2012
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Die nachfolgenden Straßen werden hiermit gemäß § 6 des Straßen-
und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung

der Bekanntmachung vom 23.09.1995 (GV. NW. S. 1028) als Ge-
meindestraßen dem öffentlichen Verkehr gewidmet:

Bekanntmachung

Ortschaft Name der Straße Bezeichnung der Einstufung,
gewidmeten Flächen Widmungsinhalt 

Roisdorf Pützweide 152,585 teilweise,648,653,687, Anliegerstraße
690,694,696,697,698 teilweise,
699,701,703,705,707,709,711, 
713,714,716,718,721,723,726, 728,
730,731,733,735,737,739,741,743

Kartenausschnitte, in denen die gewidmeten Flächen dargestellt
sind, können während der allgemeinen Besuchszeiten im Rat-
haus, Zimmer 412, eingesehen werden:

Montag bis Freitag, 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr, 
Donnerstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Die Widmung wird wirksam mit dem Zeitpunkt der öffentlichen
Bekanntmachung dieser Widmungsverfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach
der öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch erhoben werden. Der
Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister
der Stadt Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, einzulegen.

Bornheim, den 24.10.2012
Stadt Bornheim
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln
Az.: 54.1.12.1-Rhein

Nach § 76 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. § 112 Abs. 1 Sätze 1-
3 und 5 Landeswassergesetz (LWG) ist das Überschwemmungsge-
biet (ÜSG) des Rheins – von der Landesgrenze Rheinland Pfalz bei km
639+300 bis zur Grenze des Regierungsbezirks Düsseldorf bei km
711+200 im Bereich der Städte Köln, Bonn, Leverkusen, der Stadt
Wesseling im Rhein-Erft-Kreis, der Städte Niederkassel, Troisdorf,
Sankt Augustin, Siegburg, Bornheim, Königswinter, Bad Honnef im
Rhein-Sieg-Kreis im Regierungsbezirk Köln durch eine ordnungsbe-
hördliche Verordnung festzusetzen. In dem Verfahren zur Festset-
zung des vorge-nannten Überschwemmungsgebietes ist eine Beteili-
gung der Öffentlichkeit unter entsprechender Anwendung des § 73
Abs. 2 bis 5 Verwaltungsverfahrensgesetz des Landes Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) durchzuführen. 
Die Unterlagen für die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
des Rheins werden gemäß § 112 Abs. 1 Sätze 1-3 und 5 LWG i.V.m. §
73 Abs. 2 bis 5 VwVfG NRW einen Monat lang in den Gemeinden, in
deren Bereich sich die Festsetzung des Überschwemmungsgebietes
des Rheins auswirkt, und zwar in der Zeit
vom 22.11.2012. bis 21.12.2012 einschließlich bei der Stadt Born-
heim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, Fachbereich Stadtplanung
und Grundstücksneuordnung, Zimmer 407, während der Dienststun-
den
Montag bis Freitag  08:30 Uhr bis 12:30 Uhr
Montag bis Mittwoch  14:00 Uhr bis 16:00 Uhr  
Donnerstag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
zur Einsichtnahme ausgelegt. Jeder, dessen Belange durch das Vor-
haben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach dem
Ende der Auslegungsfrist, d.h. bis einschließlich zum 04.01.2013,
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Bornheim, Rathaus-
straße 2, 53332 Bornheim, Fachbereich Stadtplanung und Grund-
stükksneuordnung, Zimmer 407, oder bei der Bezirksregierung Köln,
Zeughausstr. 2-10, 50667 Köln, Einwendungen erheben.

Mit Ablauf der Einwendungsfrist sind nach § 73 Abs. 4 VwVfG NRW
alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privat-
rechtlichen Titeln beruhen. Die Erhebung einer fristgerechten Ein-
wendung setzt voraus, dass aus der Einwendung zumindest der gel-
tend gemachte Belang und die Art der Beeinträchtigung hervorge-
hen, die Einwendung unterschrieben und mit einem lesbaren Namen
und Anschrift versehen ist. Einwendungen ohne diesen Mindestinhalt
sind unbeachtlich. Wirksam erhobene Einwendungen werden von
der Bezirksregierung Köln im Rahmen der Festsetzung des ÜSG ge-
prüft. Ob und ggf. in welcher Weise Einwendungen berücksichtigt
werden konnten, ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung des
ÜSG, die im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln öffentlich be-
kanntgemacht wird. 
Die vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes im Sinne
des § 76 Abs. 3 WHG tritt am 27.11.2012 in Kraft und endet mit dem
Inkrafttreten einer neuen Überschwemmungsgebietsverordnung.
Die Veröffentlichung der vorläufigen Sicherung erfolgte am
05.11.2012 im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Köln. Die Karten
der vorläufigen Sicherung entsprechen den in diesem Festsetzungs-
verfahren ausgelegten Karten. Die Verbots- und Genehmigungstatbe-
stände sowie die sonstigen Regelungen gemäß § 78 WHG und § 113
Abs. 5 -7 LWG, wie für ein bereits festgesetztes Überschwemmungs-
gebiet, gelten für das vorläufig gesicherte Überschwemmungsgebiet
entsprechend.
Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Unterlagen entstehen,
werden nicht erstattet.

Köln, den 23.10.2012
Bezirksregierung Köln
Obere Wasserbehörde
Im Auftrag
gez. Bachmann
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